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Betrlebsläte belm Badischen stahlwe* in Nehl kümmern sich lm öffentlichen Dlenst wle dem AmtEgellcht Kehl vortr€ten per-
um dl€ anllegen d€r Belegscheft. Fotos: Nina saam sonaltäte dle Belange der angestellt€; Mltatbeiter.

Ohne Betrieb srat kein Abwägen
In den ntichsten Wochen werden die Interessmuertreter aller abhängigen Beschriftigten gewrihlt

Nach dem politischen
Superwahljahr 2009
werden zwischen dem 1.
N,Iärz und dem 31. Mai
die Interessenvertretun-
gen der Arbeitnehmer
gewählt. Alle abhängig
Beschäftigten sind aufge-
rufen, an die Wahlurne
zu gehen, sei es in der
freien Wirtschaft, im
öffentlichen Dienst oder
in kirchlichen Einrich-
tungen.
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Kehl. Betriebs- und Perso-
nalräte vertreten die Arbeit-
nehmerinteressen gegenüber
der Geschäftsführung oder der
Dienststellenleitung. Sie sitzen
mit am Tisch. wenn es um Ar-
beitszeiten, Personalfragen,
Arbeitsabläufe und Arbeits-
platzgestaltung geht - und ha-
ben ein Mitspracherecht, wenn
Entlassungen, Abteilungs-
schließungen oder Werksver-
Iagerungen anstehen. >Nur ein
Betriebsrat kann einen Sozial-
plan aushandeln<, so Jürgen
Höfflin, Regionsvorsitzender
des DGB Südbaden-Hochrhein.
>Wenn die.Kündigung rechtens
ist, sind die Leute raus. Ohne
Betriebsrat gibt es keine Abwä-
gung nach sozialen oder fami-
liären Gesichtspunkten.<

So setzten sich beispiels-
weise 2009 beim Wohnmobil-
bauer Bürstner, bei dem aus
wirtschaftlichen Gründen 130
Beschäftigte entlassen werden
sollten, Geschäftsleitung, Be-
triebsrat und Gewerkschaft zu-
sammen. Das Ergebnis: Weit-
aus weniger mussten gehen,
und die freigesetzten Arbeit-
nehmer wurden in eine Trans-
fergesellschaft übernommen.
>Da werden sie weiterquali-
fiziert<, so der Bürstner-Be-
triebsratsvorsitzende Ray-
mond Hof. >Der Lohnverlust ist
minimal.<

In Industriebetrieben sind
Betriebsräte die Regel. Dort ist

die Wahlbeteiligung generell
sehr hoch - 96 Prozent waren
es bei Bürstner bei der Wahl
vor vier Jahren. >Fast alle Be-
triebe im Hafen haben einen
Betriebsrat<, sagt Hof.

In anderen Branchen ist ei-
ne Arbeitnehmervertretung
nicht so selbstverständlich.
>Es gibt in Kehl Einzelhandels-
betriebe, in denen Mitarbeiter,
die versuchen, einen Betriebs-
rat zu installieren, Schikanen
ausgesetzt sind<, weiß Andre-
as Kirchgeßner, Vorsitzender
des DGB-Ortsverbandes Kehl-
Hanauerland. >Das können
Drohungen, Stundenzahlkür-
zungen oder auch mal eine

Kündigung aus vorgeschobe-
nen Gründen sein.<

Auch in kirchlichen Ein-
richtungen wird gewählt. In
der Diakonie Kork, dem größ-
ten Arbeitgeber Kehls, sind die
rund 1000 Beschäftigten auf-
gerufen, am 17. April die elf-
köpfige Mitarbeitervertretung
(MAV) neu zu bestimmen. Bis-
lang lag die Wahlbeteiligung
bei rund 40 Prozent. >Das ist
nicht berühmt<, gibt Uwe Vogt,
Vorsitzender der MAV der Dia-
konie Kork, unumwunden zu.
>Aber im kirchlichen Bereich
war die Wahlbeteiligung schon
immer gering.<

Noch niedriger ist der ge-
werkschaftliche Organisati-
onsgrad: Uwe Vogt schätzt,
dass nur ein Prozent der Be-
schäftigten in einer Gewerk-
schaft sind. Die Gründe hier-
für sind laut Vogt historisch
bedingt, aber auch, weil sich
das Tarifsystem an dem des öf:
fentlichen Dienstes anlehnt.

Die Mitarbeitervertretung
kämpft dafür an anderen Fron-
ten: >Jahrelang wurden Rei-
nigungskräfte outgesourct<,
berichtet Uwe Vogt. Ein Er-
folg der MAV war es, dass die-
se wieder. zurückgeholt wur-
den und feste Arbeitsverträge
erhieiten. >Sie verdienen jetzt
zwar nicht wesentlich mehr,
aber sie sind nun sozial besser
abgesichert<<, so Vogt.

Spielregeln
Betriebsräte können in Be-
trieben gewählt werden, die
mindestens fünf wahlbe-
rechtigte Beschäftigte ha-
ben (nicht wahlberechtigt
sind beispielsweise Prak-
tikanten oder Leiharbeiter,
die kürzer als drei Monate
im Betrieb eingesetzt sind).
Wählbar ist  jeder Wahlbe-
rechtigte, der länger als ein
halbes Jahr im Betrieb be-
schäftigt ist.

Betriebsratswa hlen f i n-
den alle vier Jahre statt, je-

weils in der Zeit zwischen
dem 1. März und dem 31.
Mai. Der Arbeitgeber darf
die Wahl eines Betriebsrats
nicht verhindern. lm Gegen-
teil: In größeren Betrieben
sind Betriebsräte zeitwei-
se oder ganz von der Arbeit
f re izustel len,  damit  s ie ih-
re Aufgaben wahrnehmen
können.

lm öffentl ichen Dienst
wird ein Personalrat ge-
wählt, der die Beschäftigten
einer Dienststelle vertritt,


